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(4) Sofern Einzelhandelsgeschäfte, ausgenommen 
Drogenhandlungen, im Sinne des § 3 nicht apotheken
pflichtige Arzneimittel vorrätig halten, sind diese in 
Drogenschränken aufzubewahren.

(5) Die vorhandenen Arzneimittel müssen zum be
stimmungsgemäßen Gebrauch geeignet, dürfen nicht 
verdorben und nicht verunreinigt sein.

§ 6
Die Abteilung Gesundheitswesen des Rates des Krei

ses hat Betriebe, die eine Erlaubnis zur Vorrätighal
tung und Abgabe von nicht apothekenpflichtigen Arz
neimitteln besitzen, nach den vom Ministerium für 
Gesundheitswesen getroffenen Anweisungen zu kon
trollieren.

§ 7
Auf das Vorrätighalten und die Abgabe von Arznei

mitteln (apothekenpflichtige und nicht apothekenpfhch- 
tige) in den Apotheken und Apothekenabgabest.eilen 
gemäß § 2 finden die Vorschriften der §§ 3 bis 6 dieser 
Durchführungsbestimmung keine Anwendung.

§ 8
Die §§ 2 bis 6 dieser Durchführungsbestimmung er

strecken sich nicht auf Tierarzneimittel.

§ 9
(1) Inhaber oder Leiter von Einzelhandelsbetrieben, 

die nidit apothekenpflichtige Arzneimittel vorrätig 
halten und abgeben, haben die staatliche Erlaubnis im 
Sinne dieser Durchführungsbestimmung § 4 innerhalb 
eines Monats nach Inkrafttreten dieser Durchführungs
bestimmung schriftlich unter Begründung der Voraus
setzungen und des Erfordernisses zu beantragen.

(2) Ist der Antrag nicht innerhalb der im Abs. 1 ge
nannten Frist gestellt, erlöschen die bisherigen Be
rechtigungen zur Vorrätighaltung und Abgabe nicht 
apothekenpflichtiger Arzneimittel.

(3) Die Abteilung Gesundheitswesen des Rates des 
Kreises hat bei Nichterteilung der Erlaubnis dem Ein
zelhandelsbetrieb eine angemessene Frist zu eetzen, 
während der die vorhandenen nicht apothekenpflich
tigen Arzneimittel abgegeben werden dürfen.

§ 10
(1) Gegen die Versagung der staatlichen Erlaubnis, die 

Erteilung einer Auflage oder gegen die Zurücknahme 
der Erlaubnis gemäß § 4 kann der Betroffene inner
halb 14 Tagen nach Zustellung des Bescheides bei der 
Abteilung Gesundheitswesen des Rates des Kreises 
Einspruch einlegen. Hilft der Rat des Kreises, Abtei
lung Gesundheitswesen, dem Einspruch nicht ab, ent
scheidet darüber die Abteilung Gesundheitswesen des 
Rates des Bezirkes. Diese Entscheidung ist endgültig.

(2) Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung.

§ И
Die gesetzlichen Bestimmungen über den Verkehr 

mit Giften werden durch diese Durchführungsbestim
mung nicht berührt. Diese sind besonders zu berück
sichtigen.

§ 12
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.
Berlin, den 28. April 1954

Ministerium für Gesundheitswesen 
S t e i d l e  

Minister

Hinweis auf Verkündungen 
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